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1
Antrag, Stellenausstattung
Beantragt wird die Schaffung einer befristeten Sachbearbeiterstelle für das Aufgabengebiet Verkehrssicherheitskoordination und Unfallbekämpfung bei der Straßenverkehrsbehörde.

2
Schaffungskriterien

Erhebliche Arbeitsvermehrung der bisherigen Aufgaben aus verschiedenen Gründen, die durch Organisationsmaßnahmen nicht mehr aufgefangen werden können. Neue Aufgaben durch Radschulwegpläne für insgesamt 79 weiterführende Schulen.

3
Bedarf

3.1
Anlass

Der Arbeitsaufwand im Bereich der Schulwegsicherheit hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich gesteigert. Schulwegpläne für 80 Grundschulen in Stuttgart müssen ständig aktualisiert und neu aufgelegt werden. Aufgrund vieler Großbauprojekte in Stuttgart müssen vermehrt Baustellenschulwegpläne erstellt und an die Schulen verteilt werden.

Neu hinzugekommen ist die Erstellung von Radschulwegplänen für die weiterführenden 79 Schulen in Stuttgart. An Radschulwegpläne werden völlig neue Anforderungen gestellt. Im Gegensatz zu Schulwegplänen für Grundschulen, welche einen festen Einzugsbereich haben, muss bei Radschulwegplänen das relevante Radnetz erst erhoben werden. Ist der Bedarf festgestellt, erfolgt die Festlegung des Radnetzes und seine Anbindung an das Radwegnetz der Stadt (Hauptradrouten). Erst dann beginnt die Analyse vorhandener Verkehrsanlagen bzw. die Erhebung von Lücken in diesem Netz. Die Verkehrsbehörde geht von einem mehrjährigen Umsetzungsprozess aus. Als langfristige Aufgabe wird die ständige Aktualisierung und Pflege dieser Pläne anfallen.

Außerdem sind die Schuljahresanfangsaktionen (Spannbänder „Schule hat begonnen“, Ampelschilder „Bei Rot stehen – Kindern Vorbild sein“) aufwändiger geworden, denn Eltern und Schulen verlangen eine aktive Einbindung. Zudem müssen Fachämter, die Polizei und die Verkehrswacht e. V. beteiligt werden und Ortstermine werden in großem Umfang erforderlich.
Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwands im Aufgabengebiet der Schulwege konnte eine weitere wichtige Aufgabe, die Auswertung der Unfälle und Unfallschwerpunkte nicht mehr bearbeitet werden, obwohl eine gesetzliche Verpflichtung besteht. An 47 Unfallschwerpunkten mit über 400 Unfällen bestehen erkannte Gefahrenpotenziale in der Verkehrsrealität weiter. Hier konnten keine Maßnahmen zur Abhilfe von Unfallschwerpunkten durchgeführt werden, was zu erheblichen haftungsrechtlichen Problemen führen kann. Auch die vorgeschriebenen vierteljährlichen Unfallschwerpunktkommissionen konnten seit 2012 nicht mehr durchgeführt werden. In Abwägung der anstehenden Arbeitsmenge wurde der termingebundenen Aktualisierung der Schulwegpläne der Grundschulen Priorität eingeräumt.

3.2
Bisherige Aufgabenwahrnehmung

Zwei teilzeitbeschäftigte Sachbearbeiterinnen (zusammen 1,2 Stellen) sind als Verkehrssicherheitskoordinatorinnen mit der Schulwegsicherheit und der Bearbeitung der Unfallschwerpunkte beschäftigt.
Diese Mitarbeiterinnen sind durch die vermehrte Bearbeitung von Anfragen der Bürger, der Schulen, des Gemeinderats und der Bezirksbeiräte zur Kinder- und Schulwegsicherheit stark eingebunden. Die vermehrte Beteiligung von Bürgern und Schulen an Schulwegplänen und Fragen der Kindersicherheit ist erfreulich, hat aber die Arbeiten bei der übrigen Unfallbekämpfung praktisch zum Erliegen gebracht. 

3.3
Auswirkungen bei Ablehnung der Stellenschaffungen

Bei Ablehnung der Stellenschaffung kann die geforderte Erstellung der Radschulwegpläne nicht erfolgen. Darüber hinaus werden die Rückstände bei der Bearbeitung der Unfallschwerpunkte weiter ansteigen.
Die Unfallschwerpunkte sind aus den Polizeiberichten ersichtlich. Die Polizei ist gemäß StVO verpflichtet, erkannte Unfallhäufungen der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die Presse greift diese Themen in der Regel auf und macht die Öffentlichkeit aufmerksam. Dementsprechend wächst die Erwartung zur Entschärfung solcher Punkte und die Kritik an einer untätig erscheinenden Straßenverkehrsbehörde. 

Bei anhaltender Unfallhäufung an einem Unfallschwerpunkt werden Geschädigte versuchen, über den Nachweis einer Amtspflichtverletzung auch die Stadtverwaltung für Schäden haftbar zu machen. Das Rechtsamt hat solchen Forderungen in der Vergangenheit des Öfteren - zumindest teilweise - stattgegeben. Dies gilt umso mehr, wenn Geschädigte nachweisen können, dass die Behörde trotz Unfallmeldungen der Polizei nicht tätig geworden ist. Auf Nachfrage wird dies die Behörde in einem Rechtsverfahren mitteilen müssen. Sollte eine Amtspflichtverletzung festgestellt werden, drohen Regressansprüche.
Eine Umschichtung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der sensiblen Fragen zur Schulwegsicherheit und der Erstellung der neuen Radschulwegpläne zugunsten der Bearbeitung der Unfallschwerpunkte ist keinesfalls für eine „kinderfreundliche Stadt“ vertretbar. Auch dann drohen ggfs. Schadensersatzforderungen infolge von Schulwegunfällen.
4
Stellenvermerke

Schaffung mit KW-Vermerk 01/2018.
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